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Zehntes Gesetz
zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes

Vom 21. April 2005 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Änderung des Berliner Hochschulgesetzes

§ 95 Abs. 1 des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung vom
13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), das zuletzt durch Artikel II des Ge-
setzes vom 2. Dezember 2004 (GVBl. S. 484) geändert worden ist,
wird wie folgt gefasst:

„(1) Soweit Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen,
Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen, Oberassisten-
ten und Oberassistentinnen, Oberingenieure und Oberingenieu-
rinnen oder wissenschaftliche und künstlerische Assistenten und
Assistentinnen Beamte oder Beamtinnen auf Zeit sind, ist das
Dienstverhältnis, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen, auf Antrag aus den in Satz 2 genannten Gründen zu verlän-
gern. Gründe für eine Verlängerung sind:

1. Beurlaubung nach § 35e des Landesbeamtengesetzes,

2. Beurlaubung zur Ausübung eines mit dem Dienstverhältnis
als Beamter oder Beamtin auf Grund eines Gesetzes zu ver-
einbarenden Mandats,

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische
Tätigkeit oder eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im
Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künstlerische oder
berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung,

4. Grundwehr- und Zivildienst,

5. Inanspruchnahme von Elternzeit oder Beschäftigungsverbot
nach den §§ 1, 2, 3 und 8 der Mutterschutzverordnung in der
Fassung vom 3. November 1999 (GVBl. S. 665), die zuletzt
durch Artikel III des Gesetzes vom 29. Juni 2004 (GVBl. S.
263) geändert worden ist, und nach § 42 Abs. 5 des Landes-

beamtengesetzes in Verbindung mit § 1 der Elternzeitverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Novem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2841) in dem Umfang, in dem eine Er-
werbstätigkeit nicht erfolgt ist.

Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer

1. Teilzeitbeschäftigung,

2. Ermäßigung der Arbeitszeit gemäß Satz 2 Nr. 2,

3. Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Perso-
nal- oder Schwerbehindertenvertretung oder zur Wahr-
nehmung von Aufgaben nach § 59 Abs. 10, 

wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünftel der regelmäßigen
Arbeitszeit betrug. Eine Verlängerung darf den Umfang der Be-
urlaubung, der Freistellung oder der Ermäßigung der Arbeitszeit
und in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 bis 3 und des Satzes 3 die
Dauer von jeweils zwei Jahren nicht überschreiten. Mehrere Ver-
längerungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 und Satz 3 dürfen insgesamt
die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Verlängerungen
nach Satz 2 Nr. 5 dürfen, auch wenn sie mit anderen Verlänge-
rungen zusammentreffen, insgesamt vier Jahre nicht überschrei-
ten. Die Sätze 5 und 6 gelten nicht für wissenschaftliche und
künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.“

Artikel II

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesetz
zum Abkommen vom 13. März 2003 zur Änderung des 

Abkommens über die Zentralstelle der Länder für 
Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungsstelle 

der Länder für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug 
des Gefahrstoffrechts

Vom 21. April 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

(1) Dem Abkommen vom 13. März 2003 zur Änderung des
Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
und über die Akkreditierungsstelle der Länder für Mess- und
Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts vom 16. und
17. Dezember 1993 (GVBl. 1995 S. 392), geändert durch Abkom-
men vom 3. Dezember 1998 (GVBl. 2000 S. 534), wird zugestimmt.

(2) Das Abkommen vom 13. März 2003 wird als Anlage zu die-
sem Gesetz veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem § 2 in Kraft tritt,
ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

A n l a g e

Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der

Länder für Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungs-
stelle der Länder für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des

Gefahrstoffrechts

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein,

der Freistaat Thüringen

– nachstehend „Länder“ genannt –

schließen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustimmung ihrer
gesetzgebenden Körperschaften, nachstehendes Abkommen zur Än-
derung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicher-
heitstechnik (ZLS) und über die Akkreditierungsstelle der Länder

für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts
(AKMP).

§ 1

Das Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Sicherheits-
technik und über die Akkreditierungsstelle der Länder für Mess- und
Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts vom 16. und 17. De-
zember 1993, geändert durch Abkommen vom 3. Dezember 1998,
wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach den Worten „Organisationseinheit des“
die Worte „für den technischen Arbeits- und Verbraucher-
schutz“ eingefügt und die Worte „für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Gesundheit (StMAS)“ gestrichen. 

b) In Satz 2 werden die Worte „dem StMAS“ durch die Worte
„diesem Staatsministerium“ ersetzt.

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird beim 5. Spiegelstrich das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird beim 6. Spiegelstrich nach dem Wort
„Konformitätsbewertungen“ ein Komma eingefügt und es
werden folgende Spiegelstriche angefügt:

„ – des Gefahrstoffrechts und

– der Richtlinie über ortsbewegliche Druckgeräte, Richtli-
nie 1999/36/EG (ABl. der EG Nr. L 38 vom 1. Juni 1999,
S. 20)“.

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Länder im Bereich der
Akkreditierung, Anerkennung, der Benennung, soweit dafür
nicht eine andere Behörde zuständig ist, sowie der Überwa-
chung

– von zugelassenen Stellen und zugelassenen Überwa-
chungsstellen nach dem Gerätesicherheitsgesetz,
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– von benannten Stellen und Zertifizierungsstellen nach dem
Medizinproduktegesetz für den Bereich der aktiven Medi-
zinprodukte,

– von Prüf- und Zertifizierungsstellen nach dem Gesetz über
die Beförderung gefährlicher Güter in Verbindung mit § 6
der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn für Gefäße
zur Beförderung von Gasen,

– von benannten Stellen nach der Ersten Verordnung zum
Sprengstoffgesetz,

– von Stellen nach der Schiffsausrüstungsverordnung-See,

– von Stellen im Bereich des Gefahrstoffrechts und

– von benannten und zugelassenen Stellen nach der Richt-
linie über ortsbewegliche Druckgeräte.“

d) In Absatz 4 werden nach den Worten „vertreten durch das“
die Worte „für den technischen Arbeits- und Verbraucher-
schutz zuständige“ eingefügt und die Worte „für Arbeit und
Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit“ gestrichen.
Außerdem werden die Worte „Gemeinsamen Beirates von
ZLS und AKMP“ durch die Worte „Beirates der ZLS“ er-
setzt.

3. In Artikel 3 Satz 4 wird die Abkürzung „StMAS“ durch die Wor-
te „für den technischen Arbeits- und Verbraucherschutz zustän-
digen Bayerischen Staatsministeriums“ ersetzt.

4. Teil II des Abkommens (Artikel 5 bis 8) wird aufgehoben.

5. Artikel 9 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinsamer“ gestrichen.

b) In Absatz 1 und in Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „und der
AKMP“ gestrichen.

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „erstellen“ durch das Wort
„erstellt“ ersetzt und die Worte „und die AKMP jeweils“ ge-
strichen.

d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „und der AKMP“ gestri-
chen. In Satz 2 werden die Worte „und die AKMP“ gestrichen
und das Wort „legen“ durch das Wort „legt“ ersetzt.

e) In Absatz 5 werden die Worte „und der AKMP jeweils“ ge-
strichen.

6. Die Anlage zu Artikel 10 (Schiedsvertrag) wird wie folgt geän-
dert:

a) In Artikel 1 werden die Worte „und der Akkreditierungsstelle
der Länder für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Ge-
fahrstoffrechts (AKMP)“ gestrichen.

b) Artikel 3 wird gestrichen.

7. In Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „– getrennt in
seinen Teilen I und II –“ gestrichen sowie die Abkürzung
„StMAS“ durch die Worte „für den technischen Arbeits- und
Verbraucherschutz zuständigen Bayerischen Staatsministerium“
ersetzt und die Worte „(Teil I) oder gegenüber dem Hessischen
Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung (Teil II)“ ge-
strichen.

§ 2

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der
dem Monat folgt, in dem die letzte Mitteilung der vertragschließen-
den Länder, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das
Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind, dem für den technischen
Arbeits- und Verbraucherschutz zuständigen Bayerischen Staats-
ministerium zugeht.

Hamburg, den 13. März 2003

Für das Land Baden-Württemberg
Erwin T e u f e l

Für den Freistaat Bayern
Edmund S t o i b e r

Für das Land Berlin
Klaus W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg
Matthias P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen
Henning S c h e r f

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Ole v o n  B e u s t

Für das Land Hessen
R. K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
H. R i n g s t o r f f

Für das Land Niedersachsen
Sigmar G a b r i e l

Für das Land Nordrhein Westfalen
Peer S t e i n b r ü c k

Für das Land Rheinland-Pfalz
Kurt B e c k

Für das Saarland
Peter M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen
Georg M i l b r a d t

Für das Land Sachsen-Anhalt
B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein
Heide S i m o n i s

Für den Freistaat Thüringen
Bernhard Vo g e l
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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB

für das Gebiet der „Siedlung Zinnowweg“
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Ortsteil Zehlendorf

Vom 19. April 2005

Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)
in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578) wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte im Maßstab
1:3000 mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet mit den
Grundstücken Poßweg 2/38, 17/49, Wilskistraße 81/115, 88/114,
Hartmannsweilerweg 42/56, Zinsweilerweg 1/25, 2/26, Bischwei-
lerstraße 1/17, 2/16, Sven-Hedin-Platz 2/26 und dem Zinsweilerweg,
der Bischweilerstraße sowie Abschnitten des Poßwegs, der Wilski-
straße und des Zinnowwegs im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Die Karte
ist Bestandteil dieser Verordnung. Die Innenkante der durchbroche-
nen Linie bildet die Gebietsgrenze.

§ 2
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund
seiner städtebaulichen Gestalt bedürfen in dem in § 1 bezeichneten
Gebiet der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die
Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung. Die Genehmigung
zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nutzungsänderung baulicher
Anlagen darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein
oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Orts-
bild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von
städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer
Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen
darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebie-
tes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

§ 3

Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von Berlin erteilt.

§ 4

Verletzung von Vorschriften 

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs be-
zeichnet sind,

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb von zwei Jahren, in
den Fällen der Nummer 3 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 3 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs dieser
Verordnung ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung
rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Abs.1 Nr. 4 des Bau-
gesetzbuchs ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuchs mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. April 2005

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

W e b e r S t ä g l i n
Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Erhaltungsverordnung für das Gebiet der „Siedlung Zinnowweg“ im Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berliln, Ortsteil Zehlendorf,
Maßstab 1:3000
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